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Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Möhrendorf für 
das Haushaltsjahr 2026 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Möhrendorf hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 im Rahmen 
der öffentlichen Sitzung am 24.02.2026, gemäß Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO), beschlossen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat den Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 rechtsaufsichtlich geprüft 
und mit Bescheid vom 04.03.2026 genehmigt. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige 
Bestandteile.  
 
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Möhrendorf für das Haushaltsjahr 2026 wird ortsüblich im 
digitalen Amtsblatt der Gemeinde Möhrendorf bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich wie folgt zugänglich gemacht: 
a) auf der Gemeinde-Homepage (www.moehrendorf.de - Rubrik Ortsrecht/Satzungen) 
b) zur Einsichtnahme* im Rathaus, Hauptstraße 16, 91096 Möhrendorf, Zimmer 25 

 
*) Für eine Einsichtnahme im Rathaus wird um vorherige telefonische Terminvereinbarung mit der Kämmerei, 
Tel. 09131/7551-16 gebeten. 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Möhrendorf  
für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Möhrendorf folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt. 
 
Er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.427.454,00 Euro 
 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.282.236,00 Euro 
ab. 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.000.000,00 Euro 
festgesetzt. *1) 

§ 4 
 

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird auf 330 v. Hundert festgesetzt. 
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Nachrichtlich 
Nach der am 22.10.2024 beschlossenen Grundsteuer-Hebesatz-Satzung, ausgefertigt am 23.10.2024, 
gelten folgende Hebesätze: 
Grundsteuer A und B: 310 v. Hundert 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 900.000,00 Euro festgesetzt. 
 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
Möhrendorf, den 11.03.2026  
gez. Thomas Fischer 
1. Bürgermeister 
 
 

*1) 2027: Feuerwehrhaus Kleinseebach 2.000.000 €; Anbau Kinderhort 1.000.000 € 
 2028: Feuerwehrhaus Kleinseebach 1.000.000 €; Anbau Kinderhort 1.000.000 € 
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